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Räumlicher Geltungsbereich
Räumlicher Geltungsbereich
Art. 1 Abs. 1-3 GAV FAR
1. Der Gesamtarbeitsvertrag für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (GAV FAR) gilt für das
ganze Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft.
2. [aufgehoben] (geänderte Fassung gemäss Zusatzvereinbarung VIII zum GAV FAR vom 7.10.2013, in Kraft
seit 1.1.2014)
3. Ausgenommen sind unter Vorbehalt von Art. 4 Abs. 2 die Betriebe mit Sitz im Kanton Wallis, solange
deren Beschäftigte aus dem Gesamtvertrag über die vorzeitige Pensionierung der Arbeitnehmer im
Bauhauptgewerbe des Kantons Wallis (Retabat, 2002-2010) die im Verhältnis zum vorliegenden Vertrag
gleichen Leistungen bezüglich der vorzeitigen Pensionierung unter gleichen oder weniger strengen
Bedingungen erhalten.
Art. 4 Abs. 1
Der GAV gilt nicht für Betriebe, die der Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la
construction (règlement du fonds de la rente transitoire) angeschlossen sind, solange diese mit dem GAV
FAR festgelegte gleichwertige Leistungen (unter gleichen oder weniger strengen Bedingungen) vorsehen.


